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Die Terroranschläge am 11. September 2001 erschütterten die im 
Westen weit verbreitete Vorstellung, Islamismus stelle allenfalls eine 
Bedrohung für die muslimische Welt dar. Die USA reagierten auf 9/11 
mit der Ausrufung eines Krieges gegen den Terror; zahlreiche westli-
che Regierungen schlossen sich diesem ›Krieg‹ an und erließen oder 
verschärften Antiterrorgesetze. Hinzu kam eine hitzig geführte De-
batte darüber, was Terrorismus mit dem Islam zu tun hat und wie sich 
der Islam zu den westlichen Werten verhält. 
Zwei Jahrzehnte nach 9/11 – und mehrere weitere einschneidende is-
lamistische Anschläge später (Madrid, London, Paris, Nizza, Berlin) – 
versucht dieser Band eine Bestandsaufnahme. Im Mittelpunkt stehen 
dabei die Fragen:  
Welche Folgen haben die ergriffenen Antiterrormaßnahmen für Isla-
misten – trugen sie zu einer Schwächung oder gar Stärkung des Isla-
mismus bei?  
Gibt es blinde Flecken im Umgang des Westens mit dem Islamismus?  
Welchen gesellschaftspolitischen Einfluss haben Islamisten in west-
lichen Ländern? Wie wirkt sich die gegenwärtige Integrationspolitik 
auf sie aus? 
 
Der Band versucht eine Annäherung an die Thematik durch sach- 
und faktenbasierte Analysen, die eine Debatte ermöglichen und sich 
einer solchen stellen wollen. 
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Islamismus – erkannte, unterschätzte und 
ausgeblendete Gefahren 

Sandra Kostner und Elham Manea 

Die von Al-Qaida verübten Terroranschläge am 11. September 2001 
erschütterten die im Westen dominierende Vorstellung, dass der Is-
lamismus allenfalls eine Bedrohung für mehrheitlich muslimische 
Länder darstelle. Wenngleich es schon vorher islamistisch moti-
vierte Anschläge im Westen gegeben hatte, namentlich den Bom-
benanschlag auf das World Trade Center im Februar 1993 wurde 
mit dem Islamismus aufgrund der überschaubaren Zahl der An-
schläge und Opfer keine ernstzunehmende Gefahr verbunden, die 
eine entsprechend umfangreiche sicherheits- und gesellschaftspoli-
tische Reaktion erfordert. Das änderte sich am 11. September 
schlagartig.  

Die damalige US-Regierung unter George W. Bush sah in den 
Anschlägen eine Kriegserklärung, auf die sie ihrerseits mit der Aus-
rufung eines globalen „Krieges gegen den Terror“ reagierte. Erstes 
Kriegsziel war das von den Taliban beherrschte Afghanistan, das 
der Forderung der US-Regierung nach Auslieferung von Osama 
bin Laden nicht nachgekommen war. Dass die NATO erstmals in 
ihrer Geschichte den Bündnisfall ausgerufen und zahlreiche west-
liche Länder unmittelbar nach den Anschlägen ihre uneinge-
schränkte Solidarität mit den USA erklärt hatten, erwies sich für die 
US-Regierung als hilfreich bei ihren Bemühungen, andere Länder 
dazu zu bringen, mit den USA eine internationale „Koalition gegen 
den Terror“ zu bilden. Militärische Operationen in Ländern, die is-
lamistischen Terrororganisationen Zuflucht gewährten, dienten 
zuvorderst der Wiederherstellung beziehungsweise Aufrechterhal-
tung der Sicherheit in westlichen Gesellschaften. Der damalige 
deutsche Verteidigungsminister Peter Struck führte zur Rechtferti-
gung der deutschen Beteiligung am „Krieg gegen den Terror“ eine 
neue verteidigungspolitische Maxime ein, die lautete: „Die Sicher-
heit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch 
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verteidigt.“ Diese Aussage bringt die Handlungsrationale auf den 
Punkt, die im Kern alle Regierungen akzeptierten, die sich der An-
titerrorkoalition anschlossen: Sicherheit im Westen rechtfertigt Mi-
litäroffensiven in Ländern, mit denen ein islamistisches Terrorpo-
tenzial verbunden wird. 

Zur Eindämmung der sicherheitspolitischen Gefahren durch 
den gewaltorientierten Islamismus erließen oder verschärften 
westliche Regierungen ihre Antiterrorgesetze. Überdies wurde die 
internationale Zusammenarbeit intensiviert, um Terroranschläge 
zu verhindern. Viele Länder etablierten zudem Präventions- und 
Deradikalisierungsprogramme, um insbesondere junge männliche 
Muslime davon abzuhalten, sich dschihadistischen Ideologien zu-
zuwenden beziehungsweise im Fall der Deradikalisierung, sie von 
diesen Ideologien wegzuführen.1 

Was für ein Fazit lässt sich nach zwanzig Jahren bezüglich der 
Maßnahmen ziehen, die westliche Länder ergriffen haben, um die 
islamistische Gefahr einzudämmen? Werfen wir zunächst einen 
Blick auf die seit 2001 verübten islamistischen Terroranschläge. De-
ren Zahl summiert sich auf mehrere Tausend. Die meisten dieser 
Anschläge wurden im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika 
verübt; und die meisten Opfer der islamistischen Terroristen sind 
Muslime. Aber auch Europa wurde nach 9/11 in deutlich größerem 
Maße als zuvor zum Aktionsgebiet islamistischer Terroristen. Ins-
besondere in den ersten Jahren nach 9/11 und dann wieder in den 
Jahren 2015 bis 2017 verdichtete sich die Zahl der Anschläge. Im 
kollektiven Gedächtnis verankert sind vor allem die Anschläge in 
Madrid (März 2004, 191 Tote), London (Juli 2005, 52 Tote), Paris (Ja-
nuar 2015, 12 Tote bei den Anschlägen auf Charlie Hebdo und einen 
koscheren Lebensmittelmarkt), Paris (November 2015, 130 Tote), 
Brüssel (März 2016, 32 Tote), Nizza (Juli 2016, 86 Tote), Berlin (De-
zember 2016, 12 Tote), Manchester (Mai 2017, 23 Tote) und 
Barcelona (Juli 2017, 14 Tote). Diese und viele kleinere Anschläge 
haben weitere sicherheitspolitische Reaktionen nach sich gezogen, 
wie, um eine besonders augenfällige Reaktion herauszugreifen, die 
zahlreichen Poller, die in sämtlichen Städten Europas nunmehr das 
Stadtbild prägen.  
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Der „Krieg gegen den Terror“, der vor allem dem Westen 
mehr Sicherheit bringen sollte, hat Europa verstärkt ins Visier von 
gewaltbereiten Islamisten gebracht. Dass es nicht noch zu mehr An-
schlägen kam, ist der nach 9/11 entstandenen geheimdienstlichen 
Sicherheitsarchitektur zu verdanken. Die USA als treibende Kraft 
des Antiterrorkrieges kann auf eine bessere Bilanz verweisen. Nach 
9/11 verzeichnete das Land „nur“ zwei größere Anschläge: in San 
Bernardino im Dezember 2015 mit 14 Todesopfern und in Orlando 
im Juni 2016 mit 49 Todesopfern.  

Betrachtet man die im Rahmen des „Krieges gegen den Ter-
ror“ durchgeführten Militäreinsätze, allen voran in Afghanistan 
und im Irak, so muss man nach zwanzig Jahren feststellen, dass Un-
summen investiert wurden (geschätzte 6,4 Billionen Dollar inves-
tierten allein die USA in den fast zwanzigjährigen Militäreinsatz in 
Afghanistan) und hohe Opferzahlen unter Militärangehörigen und 
in noch weitaus größerem Maß unter der Zivilbevölkerung zu ver-
zeichnen sind (circa 2.500 US-Soldaten und 48.000 afghanische Zi-
vilisten). Im Rahmen des „Costs of War“-Projekts haben Wissen-
schaftler zudem errechnet, dass infolge des 2003 von der Bush-Re-
gierung begonnenen Irakkriegs über 4.500 US-Soldaten und circa 
200.000 irakische Zivilisten ihr Leben verloren.2 

Einem hohen Einsatz an Mitteln und Menschenleben steht ein 
äußerst ernüchterndes Ergebnis gegenüber: Weder der Krieg in Af-
ghanistan noch der im Irak brachte mehr Sicherheit. Im Gegenteil: 
Der Sturz Saddam Husseins leitete nicht die angestrebte Demokra-
tisierung des Iraks ein, sondern führte zu einem politischen Va-
kuum, das letztlich die Voraussetzungen dafür schuf, dass gewalt-
bereite Islamisten erstarken konnten. Die brutalste Gruppierung – 
der „Islamische Staat“ (IS) – rief im Juni 2014 ein Kalifat aus, das 
Teile des irakischen und syrischen Staatsgebiets umfasste. Der IS 
übte dort, wo er Territorien kontrollierte (bis Dezember 2017 im 
Irak und bis März 2019 in Syrien), eine Schreckensherrschaft aus, 
die er aus seiner extremistischen Interpretation islamischer Glau-
benslehren ableitete. Für diese Interpretation sowie für die inten-
sive dschihadistische Online-Propaganda des IS zeigten sich welt-
weit vor allem junge Muslime empfänglich (insgesamt schlossen 
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sich ungefähr 30.000 ausländische Dschihadisten aus 100 Ländern 
dem IS an). Allein aus Deutschland reisten über 1.000 Dschihadis-
ten nach Syrien und in den Irak aus, um sich dem IS anzuschließen. 
Der IS stellte Deutschland beziehungsweise Europa jedoch nicht 
nur wegen ausreisender und später zurückkehrender Dschihadis-
ten vor Herausforderungen. Seine Existenz hat auch zu einer deut-
lichen Zunahme an terroristischen Anschlägen geführt.3 

Wenngleich Al-Qaida durch den Antiterrorkampf organisato-
risch nachhaltig geschwächt werden konnte, stellt die Ideologie des 
Terrornetzwerks immer noch eine Inspirationsquelle für radikale 
Islamisten dar. Die am 7. Oktober 2001 unter dem Namen „Opera-
tion Enduring Freedom“ gestartete Militäroffensive in Afghanistan 
beendete das radikalislamistische Taliban-Regime. Es zeigte sich je-
doch schnell, dass der Sieg über die Taliban teuer erkauft war. Er-
nüchtert und nicht länger bereit, die notwendigen Ressourcen ein-
zusetzen, um zumindest eine fragile Stabilität in Afghanistan auf-
rechtzuerhalten, haben die USA und in der Folge auch ihre Verbün-
deten kurz vor dem zwanzigsten Jahrestag von 9/11 ihre Truppen 
aus dem Land abgezogen. Sie taten dies ungeachtet der Tatsache, 
dass dies absehbar dazu führen wird, dass die Taliban wieder die 
Herrschaft übernehmen. Die Rückkehr der radikalen Islamisten an 
die Macht ist letztlich sowohl militärisch als auch ideologisch als 
eine Niederlage des Westens zu werten. 

Insgesamt fällt das Fazit nach zwanzig Jahren Antiterror-
kampf demnach ziemlich bescheiden aus. Dennoch gibt es auch Po-
sitives zu verzeichnen, nämlich dass westliche Regierungen infolge 
von 9/11 erkannt haben, dass von dschihadistischen Islamisten 
eine Gefahr für ihre Gesellschaften ausgeht, der sie entschlossen 
entgegentreten müssen. Man kann den Regierungen nicht vorwer-
fen, dass sie sich gescheut hätten, ressourcenintensive Maßnahmen 
zu ergreifen, ablesbar an den mit großen Kosten verbundenen Mi-
litäreinsätzen. Warum Mitteleinsatz und Erfolg in keinem adäqua-
ten Verhältnis stehen, liegt in erster Linie daran, dass zu viele der 
ergriffenen Maßnahmen auf eine Symptombehandlung, also auf 
Gewalt und Terror, abzielten. Die Fokussierung auf diese Symp-
tome steht im Zusammenhang damit, dass es den Regierungen 
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nach 9/11 zunächst einmal darum ging, ihre Länder vor terroristi-
schen Anschlägen zu schützen. Hinzu kam, dass der Beginn des 
Afghanistankrieges Anfang Oktober 2001 das Augenmerk auf mi-
litärische Lösungen richtete, die sich letztlich als enorme Fehlallo-
kation von Ressourcen herausstellten. Was dadurch aus dem Blick 
geriet, ist die Ursachenbehandlung, ergo die ideologische Grund-
lage des Terrorismus: der Islamismus. Dessen Gefahrenpotenzial 
wurde zudem teilweise aus Sorge davor ausgeblendet, eine Welt-
religion und ihre Anhänger zu stigmatisieren; teilweise wurde es 
unterschätzt, weil mit Islamismus nur Gewalt und Terror verbun-
den wurde, nicht aber die legalistische, also gewaltfreie, Variante, 
die jedoch zentrale Ziele mit der dschihadistischen gemein hat.  

Beide Varianten des Islamismus streben eine theokratische 
Staats- und Gesellschaftsordnung an, die sie entsprechend ihrer 
fundamentalistischen Islaminterpretation gestalten möchten und 
für die sie alleinige und absolute Gültigkeit beanspruchen.4 Die an-
gestrebte Ordnung ist offenkundig nicht mit freiheitlich-demokra-
tischen Rechtsstaatsprinzipien vereinbar, die insbesondere auf der 
gleichen Freiheit und Selbstbestimmung von Individuen, auf der 
Trennung von Staat und Religion, auf Pluralismus und auf den Bür-
gerinnen und Bürgern als Souverän aufbauen.  

Die stark von der Muslimbruderschaft inspirierte legalistische 
Variante setzt darauf, die Strukturen der Gesellschaft sukzessive in 
ihrem Sinne zu verändern. Legalistische Islamisten agieren dabei 
bevorzugt unter dem Radar der Öffentlichkeit, zumindest solange 
sie sich in einer Minderheitenposition befinden. Sie zeichnen sich 
durch ein konziliantes Auftreten ebenso aus wie durch die Verwen-
dung der Begriffe, die als Wesensmerkmale westlicher Gesellschaf-
ten gelten: also Freiheitsrechte, Demokratie und Minderheiten-
schutz. Sie verwenden diese Begriffe gezielt, um Vertreter westli-
cher Regierungen und Institutionen glauben zu machen, dass ihre 
Forderungen im Einklang mit diesen Wesensmerkmalen stehen, ja, 
dass sie sich letztlich sogar auf diese Merkmale zurückführen las-
sen. Die Botschaft, die dergestalt gesendet wird, lautet: Westliche 
Gemeinwesen, die den Forderungen legalistischer Islamisten nicht 
nachkommen, verstoßen gegen ihre eigenen Grundprinzipien und 



14 SANDRA KOSTNER UND ELHAM MANEA 

 

machen sich unglaubwürdig. Dabei wird insbesondere auf das 
Menschenrecht der Religionsfreiheit und den Minderheitenschutz 
verwiesen. 

Die Botschaft verfängt leider allzu oft, wie zahlreiche Beiträge 
in diesem Band anhand konkreter Beispiele aus den letzten zwan-
zig Jahren illustrieren. Untermauert wird sie damit, dass Kritik an 
der islamistischen Agenda beziehungsweise die Zurückweisung 
von Forderungen moralisch diskreditiert wird, indem wahlweise 
der Vorwurf der Islamophobie oder des antimuslimischen Rassis-
mus erhoben wird. An diesem Punkt stehen viele Politiker, Vertre-
ter von Institutionen und Journalisten in der Tat vor der Herausfor-
derung, dass es in ihren Gesellschaften mittlerweile ausgesprochen 
muslimfeindliche Kräfte gibt, die alle Muslime in Geiselhaft für das 
Vorgehen der legalistischen Islamisten und die Gewalttaten der 
dschihadistischen Islamisten nehmen. Dass man diesen Kräften 
keinen Vorschub leisten will, ist nachvollziehbar. Nur: Islamisten 
wissen um diese Sorge und haben gelernt, diese geschickt für ihre 
Belange zu nutzen, weshalb sie Kritik an ihrer freiheits- und demo-
kratiefeindlichen Agenda als „Angriff“ auf „den“ Islam und „die“ 
Muslime zu diskreditieren versuchen. Hilfreicher als sich aus Sorge 
vor Diskreditierungen zum Schweigen bringen zu lassen, wäre es, 
wenn man sich der Frage widmen würde, warum in sämtlichen 
westlichen Gesellschaften überhaupt solch muslimfeindliche Mili-
eus entstehen konnten. Man müsste sich dann damit auseinander-
setzen, dass deren Entstehung beziehungsweise deren Anwachsen 
auch ein Resultat des zögerlichen und entgegenkommenden Um-
gangs mit dem legalistischen Islamismus ist.  

Ein weiterer Grund für die entgegenkommende Haltung ge-
genüber legalistischen Islamisten ist, dass die von ihnen einge-
brachten Forderungen oftmals eng mit muslimischen Glaubensleh-
ren und -praktiken verschmolzen sind, sodass schwer zu erkennen 
ist, ob es sich um reine Glaubensausübung oder um eine politische 
Instrumentalisierung des Glaubens handelt. Das augenfälligste 
und in nahezu allen Ländern vieldiskutierte Beispiel hierfür ist das 
Kopftuch. Dieses kann von Frauen aus spirituellen, identifikatori-
schen und traditionsbezogenen Gründen getragen werden. 
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Zugleich wird es aber von Islamisten propagiert, und wo immer sie 
die Macht haben, wird es Frauen mithilfe von sozialem Druck auf-
genötigt beziehungsweise von Gesetzes wegen aufgezwungen.  

Das Dilemma, vor dem Regierungen und Institutionen stehen, 
ist, dass das Tragen des Kopftuchs einerseits unter den Schutzbe-
reich der Religionsfreiheit fällt, dass es andererseits jedoch von le-
galistischen Islamisten als Mittel eingesetzt wird, um ihrer Agenda 
– insbesondere in Institutionen – zur Sichtbarkeit zu verhelfen, und 
auf diese Weise Einfluss auf diese Institutionen zu nehmen. Um 
nicht auch die Frauen in ihrer Glaubensausübung einzuschränken, 
die das Kopftuch aus nicht-islamistischen Gründen tragen, nahmen 
westliche Regierungen immer wieder davon Abstand, Lehrerin-
nen, Richterinnen, Staatsanwältinnen und anderen Amtsträgerin-
nen des Staates das Kopftuchtragen zu verbieten. Hinzu kommt, 
dass ein solches Verbot alle Religionen – man denke an die jüdische 
Kippa oder den Turban der Sikhs – gleichermaßen betreffen muss, 
da ansonsten das für Rechtsstaaten essentielle Gleichbehandlungs-
gebot verletzt wird. Das gilt gleichermaßen für das Verbot für Kin-
der und Jugendliche, in der Schule religiöse Kleidungsstücke zu 
tragen.  

Ein solches Verbot wurde von der österreichischen Regierung 
beschlossen und im Herbst 2019 in Kraft gesetzt. Aufgrund der Ver-
letzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (die jüdische Kippa 
wurde vom Gesetzgeber explizit von diesem Verbot ausgenom-
men) und des Eingriffs in die Religionsfreiheit hat der Verfassungs-
gerichtshof Österreichs im Dezember 2020 das Verbot des Tragens 
religiöser Kopfbedeckungen an Schulen für unter zehnjährige Kin-
der als verfassungswidrig erklärt.5 Dieses Urteil zeigt zweierlei: ers-
tens, wie verfassungsrechtlich dilettantisch die österreichische Re-
gierung bei der Ausgestaltung des Verbots vorgegangen war; und 
zweitens, wie westliche Freiheits- und Rechtsstaatsprinzipien lega-
listischen Islamisten Handlungsspielräume eröffnen – vor allem, 
wenn die Politik derart dilettantisch agiert. 

Viel bedeutsamer als das „Kinderkopftuch“, das als sichtbarer 
Indikator für Islamisierungsprozesse gewertet werden kann, ist das 
Ausmaß, in dem es Islamisten gelingt, Kinder und Jugendliche für 
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ihre Islaminterpretation und die daraus abgeleiteten gesellschafts-
politischen Ziele zu gewinnen. Sie verfolgen letztlich eine islamis-
tische Version des Marsches durch die Institutionen, der als Gene-
rationenprojekt angelegt ist. Anders gesagt: sie setzen auf den Fak-
tor Zeit, um ihre Agenda ganz allmählich und schleichend voran-
zubringen. Dazu bedarf es des Zugangs zu den Köpfen von jungen 
Menschen, die auf der Suche nach Sinnstiftung und Identität beson-
ders anfällig für ideologische Botschaften sind, die ihnen vermit-
teln, dass sie, wenn sie den islamistischen Regeln folgen, als 
„wahre“ Gläubige bessere, gar überlegene Menschen sind, also zur 
muslimischen und damit gleichbedeutend zur menschlichen Elite 
gehören. 

Um Einfluss auf Kinder und Jugendliche zu nehmen, bauen 
Islamisten Bildungsstrukturen auf, allen voran Koranschulen. 
Auch hier nutzen sie das im Rahmen der Religionsfreiheit beste-
hende Recht, Glaubenslehren an junge Menschen weiterzugeben. 
Dieses Recht einzuschränken ist schwierig, solange religiöse Grup-
pen nicht offen auf die Abschaffung der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung hinarbeiten beziehungsweise nicht gegen 
Gesetze verstoßen. Nach einem Urteil des deutschen Bundesverfas-
sungsgerichts aus dem Jahr 2000 darf der Staat selbst für die Aner-
kennung von Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts nur Rechtstreue, nicht aber innere Zustimmung 
zum freiheitlichen Verfassungsstaat einfordern. Diese Entschei-
dung ist das Ergebnis einer von den Zeugen Jehovas eingereichten 
Klage. Diesen war bis dato der Körperschaftsstatus verweigert wor-
den, weil sie den säkularen Staat als „Instrument des Teufels“ ab-
lehnen und ihre Mitglieder dazu aufrufen, ihr Wahlrecht weder ak-
tiv noch passiv auszuüben. Das Gericht begründete diese Entschei-
dung damit, dass der Staat zu sehr in die Rechte von Religionsge-
meinschaften eingreift und das staatliche Neutralitätsgebot ver-
letzt, wenn er innere Haltungen zum Bewertungsmaßstab macht.6 
Diese Entscheidung ist verfassungsrechtlich nachvollziehbar. Sie 
erschwert es Regierungen jedoch, gegen legalistische Islamisten 
vorzugehen, weil: wenn der Staat selbst für die Verleihung des Kör-
perschaftsstatus keine innere Zustimmung einfordern darf, wie soll 
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er dann gegen die Verbreitung islamistischer Lehren in Koranschu-
len oder Moscheen vorgehen, solange dort nach außen rechtstreu 
agiert wird?  

Das Kriterium der Rechtstreue gibt dem Staat zwar ausrei-
chend Handlungsspielraum, um gegen Koranschulen und Mo-
scheen mit dschihadistischer Ausrichtung vorzugehen, nicht aber 
gegen diejenigen mit legalistischer Ausrichtung. Das kommt den 
legalistischen Islamisten entgegen, die ja gerade besonders stark 
auf die Indoktrination junger Menschen setzen, um ihren freiheits- 
und demokratiefeindlichen politischen Machtanspruch voranzu-
bringen – ein Machtanspruch, der bis zur Weltherrschaft reicht.7 

Die Herausforderung, die sich hier für den Staat ergibt, ist ganz an-
derer Natur als die hinsichtlich der Zeugen Jehovas, die sich nicht 
nach außen rechtstreu geben, um mithilfe ideologischer Indoktri-
nation auf eine andere politische Gesellschafts- oder gar Weltord-
nung hinzuarbeiten. Hinzu kommt, dass die Zeugen Jehovas mit 
circa 170.000 Mitgliedern eine kleine Religionsgemeinschaft dar-
stellen.  

Regierungen und Institutionen müssen sich in diesem Zusam-
menhang bewusst machen, dass legalistische Islamisten, Begriffe 
wie Freiheit und Demokratie strategisch verwenden, um zu signa-
lisieren, dass ihre Agenda kompatibel mit den westlichen Grund-
werten ist. In der Realität stellen diese Werte für sie nur nützliche 
Instrumente dar, um die eigenen, mit diesen Werten inkompatiblen 
Ziele voranzutreiben. Betonen sie die herausragende Bedeutung 
der Religionsfreiheit, geht es ihnen dabei nicht um die religiöse 
Selbstbestimmung von Individuen, sondern darum, sich mithilfe 
dieses Freiheitsrechts Entfaltungsmöglichkeiten für ihre Agenda zu 
erschließen. Wie viel Islamisten von religiöser Selbstbestimmung 
halten, illustriert ein Blick in die Länder, in denen sie politisch oder 
sozial die Macht haben, ihre Dogmen durchzusetzen. 

Islamisten wissen, dass das Menschenrecht auf Religionsfrei-
heit in allen westlichen Ländern einen hohen Stellenwert einnimmt, 
und versuchen dementsprechend es für ihre Belange zu instrumen-
talisieren. Die Instrumentalisierungsoptionen, die sich ihnen in ein-
zelnen Ländern eröffnen, hängen nicht nur vom politischen 
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Handeln ab, sondern auch ganz maßgeblich davon, wie Religions-
freiheit verfassungspolitisch und -rechtlich konkret ausgestaltet ist. 
Exemplarisch für diese Unterschiede stehen: das französische Lai-
zitätsprinzip, das auf eine strikte Trennung von Staat und Kirche 
abhebt, das britische Liberalitätsprinzip, bei dem die Freiheit des 
Individuums im Mittelpunkt steht, und das deutsche wohlwol-
lende Neutralitätsprinzip, das unter Wahrung der staatlichen 
Neutralität Raum für individuelle Religionsausübung auch in der 
staatlichen Sphäre ermöglichen möchte. Diese unterschiedlichen 
Prinzipien sind der Grund dafür, dass Lehrkräfte und Justizange-
hörige in Frankreich kein Kopftuch tragen dürfen, während in 
Großbritannien kopftuchtragende Lehrerinnen nichts Ungewöhn-
liches sind, und auch schon die ersten kopftuchtragenden Richte-
rinnen ernannt wurden. Deutschland nimmt eine Mittelposition 
ein, die im Wesentlichen aus einem nicht hinreichend geklärten 
Verhältnis von individueller Religionsfreiheit und staatlicher Neut-
ralität resultiert.  

So hat das Bundesverfassungsgericht 2015 entschieden, dass 
Lehrerinnen das Tragen des Kopftuchs grundsätzlich erlaubt wer-
den muss. Im Februar 2020 entschied das Gericht hingegen, dass es 
rechtens ist, Rechtsreferendarinnen das Kopftuchtragen zu verbie-
ten. Damit hat das Gericht auch die von einzelnen Bundesländern 
(Baden-Württemberg 2017, Nordrhein-Westfalen 2021) bereits ver-
abschiedeten Neutralitätsgesetze für die Justiz unterstützt. Die un-
terschiedliche Priorisierung von Religionsfreiheit und Neutralität 
begründet das Bundesverfassungsgericht folgendermaßen: „An-
ders als im Bereich der bekenntnisoffenen Gemeinschaftsschule, in 
der sich gerade die religiös-pluralistische Gesellschaft widerspie-
geln soll, tritt der Staat dem Bürger in der Justiz klassisch-hoheitlich 
und daher mit größerer Beeinträchtigungswirkung gegenüber.“8  

Das vom Bundesverfassungsgericht angeführte Argument, 
dass Schulen die „religiös-pluralistische Gesellschaft widerspie-
geln“ sollen, wird auch gerne von Islamisten bemüht. Das ist wenig 
überraschend, wissen sie doch, dass heutzutage Pluralität, wahl-
weise Vielfalt oder Diversität, Schlüsselbegriffe sind, deren Ver-
wendung ihnen hilft, ihre Agenda in staatliche Institutionen, allen 
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voran in die Schulen, zu tragen. Hält man sich vor Augen, wie 
wichtig Islamisten gerade der Zugang zu Bildungsinstitutionen ist, 
muss man bezweifeln, ob das Bundesverfassungsgericht erkannt 
hat, wem (Personen) und was (Inhalten) es mit dem Verweis auf 
das religiöse Pluralitätsgebot ebenjenen Zugang eröffnet hat. Dem 
Gericht ist zuzustimmen, dass es zwischen Bildung und Justiz ei-
nen Unterschied hinsichtlich der ausgeübten Hoheitsrechte gibt, 
aber die Beeinträchtigungswirkung im schulischen Kontext hat es 
deutlich unterschätzt.  

Das staatliche Neutralitätsgebot wird demzufolge in Deutsch-
land priorisiert, wenn der Staat dem Bürger in seiner hoheitlichen 
Funktion gegenübertritt. Wenn der Staat hingegen als Verantwort-
licher für das Schulwesen auftritt, treten Neutralitätserfordernisse 
hinter das Recht auf individuelle Religionsfreiheit und das Bil-
dungsziel „religiöse Pluralität erleben“ zurück. Diese unterschied-
liche Priorisierung ist auch darauf zurückzuführen, dass Artikel 7 
des Grundgesetzes das Neutralitätsprinzip ohnehin durchbricht. 
So räumt Artikel 7 dem bekenntnisorientierten Religionsunterricht 
nicht nur als einzigem Schulfach Verfassungsrang ein. Dieser legt 
zudem fest, dass der Religionsunterricht zwar dem staatlichen Auf-
sichtsrecht unterliegt, aber für die inhaltliche Ausgestaltung die Re-
ligionsgemeinschaften zuständig sind.  

Als der Parlamentarische Rat die Entscheidung traf, den be-
kenntnisorientierten Religionsunterricht als Grundrecht zu veran-
kern, dachten seine Mitglieder selbstredend nicht daran, dass Is-
lamisten einst versuchen könnten, über diesen Unterricht Einfluss 
auf muslimische Kinder und Jugendliche zu gewinnen. Das gilt 
gleichermaßen für die in Artikel 4 garantierte Religionsfreiheit, die 
Regelungen des Religionsverfassungsrechts und das wohlwollende 
Neutralitätsprinzip. Die insgesamt überaus religionsfreundliche 
Auslegung des Grundgesetzes durch die Verfassungsgerichtsbar-
keit wäre kaum denkbar gewesen, hätten die Kirchen als mit wei-
tem Abstand größte Religionsgemeinschaften die grundsätzliche 
Trennung von Staat und Religion nicht akzeptiert und keinerlei in-
nere Loyalität zum Staat entwickelt.  
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Legalistische Islamisten versuchen, von der Religionsfreund-
lichkeit des deutschen Staates zu profitieren, beispielsweise von der 
Möglichkeit bekenntnisorientierten Religionsunterricht in der 
Schule anzubieten. Viele Bundesländer haben in den letzten Jahren 
verschiedene Modelle entwickelt, um islamischen Religionsunter-
richt als Schulfach einzuführen. Mit diesem Unterricht wurden un-
ter anderem die Hoffnungen verbunden, dass er „die Deutungsho-
heit der Koranschulen“ brechen und ein Instrument der Radikali-
sierungsprävention sein könne.9 Beide Hoffnungen haben sich – zu-
mindest bislang – nicht wirklich erfüllt.  

Nichterfüllten Hoffnungen stehen veritable Probleme mit den 
muslimischen Verbänden gegenüber, die der Staat als Kooperati-
onspartner braucht. Das größte Problem ist, dass viele Einzel- be-
ziehungsweise Dachverbände eine legalistisch-islamistische Orien-
tierung aufweisen. Mittlerweile sind viele Entscheidungsträger für 
dieses Problem sensibilisiert, was sie aber nicht notwendigerweise 
davon abhält, mit problematischen Verbänden zusammenzuarbei-
ten. Obwohl der Staat über die Verfassungs- und Wertekonformität 
der Lehrbücher und des Lehrpersonals wacht und damit die Mög-
lichkeit einer islamistischen Einflussnahme klar begrenzt, führt die 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Verbänden regelmäßig 
dazu, dass liberale Lehrinhalte und Lehrkräfte aus den Schulen her-
ausgehalten werden. Nicht zu vergessen ist auch der Status- und 
Legitimationsgewinn, den Verbände erfahren, wenn der Staat sie 
zu Kooperationspartnern macht.  

Analog zum Körperschaftsstatus stellt sich auch beim be-
kenntnisgebundenen Religionsunterricht die Frage nach der inne-
ren Loyalität der Kooperationspartner zum freiheitlich-demokrati-
schen Verfassungsstaat. Dieser sollte von jeder Kooperation mit Or-
ganisationen absehen, bei denen fraglich ist, ob sie die zentralen 
Verfassungsgrundätze, insbesondere den Wesensgehalt der 
Grundrechte sowie das Prinzip der Volkssouveränität, teilen. Mit 
anderen Worten: Wenn es um Bildungsinstitutionen geht, darf im 
Falle einer zweifelhaften inneren Loyalität keine Zusammenarbeit 
erfolgen. Vor dem Hintergrund der von legalistischen Islamisten 
praktizierten Mimikry-Strategie (Entscheidungsträgern 
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Verfassungstreue signalisieren, um verfassungsinkompatible Ziele 
zu erreichen) ist genau zu prüfen, ob Anhaltspunkte für die Ver-
wendung dieser Strategie vorliegen. Ist das der Fall, ist von jegli-
cher Zusammenarbeit Abstand zu nehmen.  

Bei in staatlichen Schulen erteiltem Unterricht reicht es unse-
res Erachtens nicht, wenn, wie das Bundesverwaltungsgericht aus-
führt, der Religionsunterricht von den Kooperationspartnern des 
Staates nicht dazu genutzt wird, die Schülerinnen und Schüler von 
den „elementaren Verfassungsprinzipien zu entfremden“.10 Den 
prägenden Charakter der Schule bedenkend, ist hier deutlich über 
die Minimalanforderung der „Nichtentfremdung“ hinauszugehen, 
was im Sinne der Gemeinwohlförderung bedeutet, dass bekennt-
nisgebundener Religionsunterricht dazu beitragen soll, die Akzep-
tanz zentraler Verfassungsgrundsätze in der Schülerschaft zu stär-
ken.11 

Generell sollten staatliche Stellen die Stärkung der Akzeptanz 
der grundlegenden Verfassungsprinzipien zum Bewertungsmaß-
stab für die Zusammenarbeit (beispielsweise in Gremien, Kommis-
sionen, Rundfunkräten) und die Vergabe von Fördermitteln ma-
chen. Selbstredend sind religiöse Verbände nicht verpflichtet, ihre 
Glaubensinhalte so zu interpretieren, dass sie die Akzeptanz von 
Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat bei ihren Mitgliedern fördern. 
Der Staat kann ihnen nicht vorschreiben, wie sie ihren Glauben aus-
zulegen und zu vermitteln haben. Er kann aber sehr wohl die Beru-
fung von Personen in Kommissionen und die Vergabe von Projekt-
mitteln davon abhängig machen, dass die dergestalt geförderten 
Personen und Organisationen zur Vitalität und Dauerhaftigkeit der 
freiheitlich-demokratischen Verfassungsordnung beitragen.  

Dass auch zwanzig Jahre nach 9/11 immer noch Personen und 
Gruppen aus dem legalistischen Islamismusspektrum staatliche 
Projektgelder erhalten, legt nahe, dass die Gefahr, die von dieser 
Islamismusvariante ausgeht, weiterhin unterschätzt beziehungs-
weise ausgeblendet wird. Es scheint teilweise noch immer die irrige 
Annahme vorzuherrschen, dass der Dschihadismus mithilfe des le-
galistischen Islamismus bekämpft werden kann. Hinzu kommt die 
Sorge aufseiten staatlicher Entscheidungsträger, dass die 
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Nichtberücksichtigung der entsprechenden Gruppen in der breite-
ren muslimischen Community den Eindruck erwecken könnte, 
Muslime würden benachteiligt. Islamisten verstärken diese Sorge, 
indem sie Nichtberücksichtigungen als Zeichen islamophober Ein-
stellungen beziehungsweise als Ausdruck von antimuslimischem 
Rassismus anprangern. Diese Vorwürfe verfehlen ihre Wirkung 
nicht in Gesellschaften, in denen dem Kampf gegen Rassismus 
große Bedeutung zukommt. So positiv dieser Kampf grundsätzlich 
zu sehen ist, so problematisch wird es, wenn es Personen oder 
Gruppen gelingt, ihn für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Das 
bedeutet im vorliegenden Fall, dass Entscheidungsträger die Fol-
gen eines solch strategisch motivierten Vorwurfs mehr fürchten, 
weil sie unmittelbar eintreten und sie direkt treffen, als die langfris-
tigen gesellschaftlichen Folgen, die aus der Förderung von Islamis-
ten resultieren. 

Es gibt aber auch Positives zu vermelden: nämlich, dass jüngst 
das Bewusstsein für die vom legalistischen Islamismus ausgehen-
den Probleme nicht nur zugenommen hat, sondern in einigen Län-
dern, allen voran sind hier Frankreich und Österreich zu nennen, 
auch zur Implementierung konkreter Maßnahmen geführt hat. So 
richtete Österreich beispielsweise 2020 die Dokumentationsstelle 
Politischer Islam ein. Frankreich beschloss im Juli 2021 ein Gesetz 
zur „Stärkung der Prinzipien der Republik“, das neben der härte-
ren Ahndung von Hassaufrufen im Internet vor allem auch dazu 
dienen soll, „den Einfluss der Türkei und anderer Länder auf fran-
zösische Moscheen [zu] begrenzen“. Die mit diesem Gesetz verbun-
dene Hoffnung brachte der französische Innenminister Gérald 
Darmanin folgendermaßen zum Ausdruck: „Wir geben uns die 
Mittel, um gegen die zu kämpfen, die Religion zweckentfremden, 
um die Werte der Republik in Frage zu stellen.“12 Selbst die gegen-
über legalistischen Islamisten zurückhaltend agierende deutsche 
Bundesregierung setzte kurz vor dem Ende der laufenden Legisla-
turperiode zunächst für ein Jahr einen Expertenkreis ein, der sich 
mit dem politischen Islamismus befassen soll. Der vom Bundesin-
nenministerium eingerichtete Expertenkreis trat erstmals im Juni 
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2021 zusammen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) be-
gründete die Einrichtung des Expertenkreises mit den Worten: 

Wir müssen entschlossen gegen jede Ideologie vorgehen, die sich gegen die 
Werte und Normen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
richtet. Es ist wichtig, dass nicht nur gewalttätige Formen von Extremismus, 
sondern auch solche, die sich ideologischer Mittel bedienen, als Gefahr für 
die Werte unseres Landes erkannt und identifiziert werden. Dies ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, die neben den Sicherheitsbehörden viele 
staatliche und zivilgesellschaftliche Stellen fordert. Der Expertenkreis ist da-
mit ein weiterer Teil des Gesamtansatzes zur Bekämpfung von Extremismus 
und Terrorismus, in dem polizeiliche Maßnahmen durch Prävention kom-
plettiert werden.13 

Ob die Bundesregierung diesen Worten auch Taten – sprich kon-
krete Maßnahmen – folgen lässt, ist noch offen. Es ist aber zumin-
dest schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung getan worden, 
weil das Problempotenzial des legalistischen Islamismus – auch als 
geistiger Verwandter beziehungsweise ideologisch Verbündeter 
des Dschihadismus – erkannt und benannt wurde. 

Fazit und Empfehlungen 

Die in diesem Einleitungskapitel vorgenommene Skizzierung der 
mit Islamismus verbundenen erkannten, unterschätzten und aus-
geblendeten Gefahren verdeutlicht, dass westliche Regierungen 
auch zwanzig Jahren nach 9/11 das Problempotenzial des legalisti-
schen Islamismus nicht hinreichend erkannt beziehungsweise zu 
wenige Maßnahmen eingeleitet haben, um der Verbreitung islamis-
tischer Ideologien nachhaltig entgegenzuwirken. Dafür gibt es eine 
Reihe an Gründen, die, wie das Kapitel aufgezeigt hat, nicht zuletzt 
damit zusammenhängen, dass die Verfassungen westlicher Staaten 
legalistischen Islamisten Handlungsspielräume eröffnen, die nicht 
ohne Weiteres verfassungskonform geschlossen werden können. 
Das hat damit zu tun, dass der legalistische Islamismus sich viel 
leichter in das Gewand der Religion hüllen kann als die dschihadis-
tische Variante, deren mangelnde Rechtstreue offenkundig ist.  

Die Forderungen, die legalistische Islamisten mit Verweis auf 
die Religionsfreiheit, den Minderheitenschutz oder den 
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religionsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz ein-
bringen, sind nicht leicht, und teilweise gar nicht, unterscheidbar 
von Forderungen, die vor allem konservative, traditionsorientierte 
Gläubige vortragen. Dieser Umstand stellt die Politik vor erhebli-
che Herausforderungen, weil jeder Einhegungsversuch des Is-
lamismus Gefahr läuft, von den Gerichten als verfassungswidrig 
eingestuft zu werden, weil diese zu dem Schluss kommen, dass 
eine konkrete Maßnahme eine unverhältnismäßige Einschränkung 
des Rechts auf Religionsfreiheit für Muslime insgesamt darstelle. 

Im Zentrum dieses Bandes steht der legalistische Islamismus: 
aufgrund seiner Bedeutung für die Verbreitung islamistischen Ge-
dankenguts und der Tatsache, dass man im Westen einerseits sein 
Gefahrenpotenzial weiterhin unterschätzt und dass man sich ande-
rerseits in besonderer Weise schwertut, Einhegungsstrategien zu 
entwickeln, die gleichermaßen wirkungsvoll und verfassungskon-
form sind. Komplementiert wird der Band durch Beiträge, die sich 
mit der Motivation der 9/11-Terroristen, dem „Krieg gegen den 
Terror“ sowie dem Verhältnis von Islam und Islamismus auseinan-
dersetzen.  

Beschließen möchten wir dieses einleitende Kapitel mit eini-
gen Handlungsempfehlungen dazu, wie Entscheidungsträger in 
der Politik und in den Institutionen die strategischen Schwächen 
ihres bisherigen Umgangs mit Islamismus überwinden könnten. 

Empfehlungen 

 Keine Kooperationen mit legalistischen Islamisten einge-
hen, um Dschihadisten zu bekämpfen, Diese Strategie kann 
nicht funktionieren, da beide Gruppen maßgebliche ideo-
logische Dogmen teilen. Machen staatliche Institutionen le-
galistische Islamisten zu Partnern im Kampf gegen den 
Dschihadismus, kommt dies einem Zuwachs an symboli-
schem Kapital für erstere Islamismusvariante gleich.  

 Jegliche Aufwertung legalistischer Islamisten vermeiden, 
d.h. keine Kooperationen, keine Berufung von Personen 
aus diesem Umfeld in Expertenkreise, Gremien, Kommissi-
onen und Beiräte. Keinerlei finanzielle Förderung von 
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Gruppen, bei denen nicht eindeutig geklärt ist, dass sie die 
Prinzipien des freiheitlichen Verfassungsstaates aus einer 
inneren Disposition heraus mittragen. 

 Die Finanzierung islamistischer Strukturen aus dem Aus-
land so weit als möglich unterbinden. Das österreichische 
Islamgesetz aus dem Jahr 2015, das die Auslandsfinanzie-
rung von Imamen verbietet, kann hierfür als Vorbild die-
nen. 

 Es dürfen keine Verbände zu Kooperationspartnern für den 
bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht in 
staatlichen Schulen gemacht werden, bei denen nicht zwei-
felsfrei feststeht, dass sie keine Verbindungen ins islamisti-
sche Spektrum haben. Es ist besser, keinen bekenntnisori-
entierten Religionsunterricht anzubieten, als dies mit prob-
lematischen Partnern zu tun.  

 Legalistische Islamisten versuchen ihre Ziele in westlichen 
Ländern zu erreichen, indem sie sich auf Verfassung und 
Gesetz berufen. Anders gesagt: Ihr Bestreben ist es, den 
Westen mithilfe seiner eigenen Werte zu unterwandern. 
Aus diesem Grund strengen sie zahlreiche Gerichtsverfah-
ren an. Sie machen es sich dabei zunutze, dass ihre Forde-
rungen an islamische Glaubensinhalte und -praktiken ge-
koppelt sind, und die Verfassungsgerichte sich äußerst 
schwertun, zwischen Religion und politisch instrumentali-
sierter Religion zu unterscheiden. Um dieser Zweckent-
fremdung der Religionsfreiheit für politische Belange ent-
gegenzuwirken, sollte die Verfassungsgerichtsbarkeit 
Maßstäbe entwickeln, die dazu geeignet sind, Religion und 
politisierte Religion unterschiedlich zu behandeln. Dazu 
gehört im Fall kollidierender Grundrechte, dass Religions-
freiheit gegenüber anderen Freiheitsrechten sowie Rechts-
gütern mit Verfassungsrang nicht länger in dem Maß prio-
risiert wird wie bislang. Dies erfordert aufseiten der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit deutlich mehr Wissen über den lega-
listischen Islamismus, denn nur so kann sie erkennen, wo 
es zum Schutz der Gesellschaft vor dem Erstarken des Is-
lamismus geboten ist, das Recht auf Glaubensausübung 
einzuschränken.  
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 Insbesondere die Neutralität staatlicher Institutionen, die 
legalistische Islamisten in ihrem Sinne durchbrechen möch-
ten, gilt es zu wahren – und nicht nur in der Justiz, sondern 
vor allem auch in Bildungseinrichtungen. Islamismus zählt 
definitiv nicht zur gemeinwohlförderlichen Pluralität einer 
Gesellschaft. Gerade das zweite Kopftuchurteil des Bun-
desverfassungsgerichts aus dem Jahr 2015 zeigt ein man-
gelndes Verständnis der Richter dafür, wem sie im Namen 
der Religionsfreiheit und des Bildungsziels der religiösen 
Pluralität die Option eröffnet haben, den staatlichen Raum 
religiös aufzuladen. Um dieses islamistische „Einfallstor“ 
zu schließen, sollte künftig die Neutralität des Staates hö-
her wiegen als das Recht von Staatsbediensteten auf das 
Tragen religiöser Symbole bei der Ausübung ihrer Tätig-
keit, auch wenn damit die Einschränkung der Religionsfrei-
heit für alle einhergeht, die religiös konnotierte Kleidungs-
stücke und Symbole tragen möchten. 

 Islamisten präsentieren sich gerne als Opfer. Sie verwenden 
dazu bevorzugt Diskursbausteine, für die es in der Mehr-
heitsgesellschaft einen gut bestellten Resonanzboden gibt. 
So argumentieren sie, dass das Verbot des Tragens religiö-
ser Kleidungsstücke für Staatsbedienstete vor allem musli-
mische Frauen betreffe. Damit würde in erster Linie die 
Gruppe unter dem Verbot leiden, die ohnehin schon dop-
pelt benachteiligt sei, nämlich als Frau und als Muslimin. 
Es ist richtig, dass in den meisten westlichen Ländern zah-
lenmäßig Musliminnen von solchen Verboten am stärksten 
betroffen sind. Das bedeutet im Umkehrschluss jedoch, 
dass dort, wo Staatsbedienstete religiöse Symbole tragen 
dürfen, das Kopftuch dominiert. Je mehr kopftuchtragende 
Staatsbedienstete es gibt, desto häufiger tritt der Staat sei-
nen Bürgerinnen und Bürgern mit einem Symbol gegen-
über, das eindeutig einer Religion zuzuordnen ist. Gerade 
in Bildungseinrichtungen ist zu bezweifeln, inwiefern Kin-
der dann noch in der Lage sind, den Staat als religiös neut-
ral und plural wahrzunehmen. Daher: Das Argument des 
Verstoßes gegen das Gleichberechtigungsprinzip der Ge-
schlechter muss als das erkannt werden, was es ist: ein 
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Mittel, um Islamisten Sichtbarkeit im staatlichen Raum zu 
verschaffen.  

 Entscheidungsträger müssen sich der islamistischen Her-
ausforderung stellen, auch dann, wenn es sein kann, dass, 
aufgrund der religiösen Fundierung der islamistischen Ide-
ologie, Muslime Kritik am Islamismus als Generalkritik an 
ihrer Religion auffassen. Die Einhegung des Islamismus 
kann letztlich nur gelingen, wenn auch eine kritische Aus-
einandersetzung mit den Glaubensinhalten erfolgt, auf die 
sich Islamisten stützen. Worauf es ankommt, ist, dass die 
Kritik auf die entsprechenden Glaubensinhalte abzielt und 
nicht zu einer generellen Kritik am Islam oder gar „den“ 
Muslimen wird. Daran schließt sich die Empfehlung an, 
Muslime als facettenreiche Individuen und nicht als Träger 
eines Kollektivmerkmals zu betrachten und zu behandeln. 

 Eine vielfältige Gesellschaft ist erstrebenswert. Dabei darf 
aber nicht aus dem Blick geraten, dass Vielfalt nicht gleich 
Vielfalt ist. Islamisten dürfen auf keinen Fall von den mitt-
lerweile zahlreichen Programmen zur Vielfaltsförderung 
profitieren. Das erfordert vor allem auf der politischen Seite 
mehr Klarheit darüber, welche Vielfalt gefördert werden 
soll und welche nicht nur von der Förderung ausgenom-
men, sondern wo immer rechtlich möglich, in die Schran-
ken verwiesen werden muss.  
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